
Bis zu 12.500€ Förderung 
für Ihren Heizungstausch.
Weider Wärmepumpen werden ab sofort für die Förderung 
2026 berücksichtigt.

Die Bundesförderung „Kesseltausch 2026“ 
– die wichtigsten Fakten

Wichtige Hinweise

Jetzt Förderung sichern

Zeitraum und Antragstellung

Gefördert wird der Tausch einer fossilen Heizung (Öl, Gas, Kohle, Elektrospeicher) 
gegen eine klimafreundliche Wärmepumpe im Ein- oder Zweifamilienhaus bzw. Reihenhaus.

Unsere Wärmepumpen werden damit gefördert:

Begrenztes Förderbudget 
Für die Kesseltauschförderung stehen österreichweit begrenzte Mittel zur Verfügung. 
Die Antragstellung ist möglich, solange Budget vorhanden ist, spätestens jedoch bis 31. Dezember 
2026. 
Daher empfiehlt es sich, die Registrierung so früh wie möglich vorzunehmen, um sich die Förderung 
zu sichern.

Landesförderungen
Zusätzlich zur Bundesförderungen können Landesförderungen in Anspruch genommen werden – bis 
zu 8.000€. Genaue Beträge und Bedingungen variieren je nach Bundesland.

Informationen, Voraussetzungen und den Link zur Antragstellung finden Sie auf  
https://www.weider.co.at/de/waermepumpen/foerderung

Weider Wärmepumpen GmbH
Oberer Achdamm 4
A-6971 Hard
Telefon: +43 5574 73200
E-Mail: office@weider.co.at

Die neue Kesseltauschförderung läuft bis Ende 2026 und ist in drei Phasen gegliedert:

Registrierung – 
ab Mitte November 2025

Umsetzung – 
innerhalb von 9 Monaten

Antragstellung –
nach der Umsetzung

Ab Mitte November 2025 
können Förderungen online 
unter 
www.sanierungsoffensive.gv.at 
registriert werden. 
Mit der Registrierung wird das 
Förderbudget für 9 Monate 
reserviert.

Nach der Registrierung muss die 
neue Heizungsanlage innerhalb 
von 9 Monaten installiert und 
abgerechnet werden. 
Gefördert werden nur 
Lieferungen und Leistungen, 
die ab dem 3. Oktober 2025 
erbracht wurden.

Sobald die Anlage eingebaut 
und bezahlt ist, erfolgt die 
Antragstellung online. 
Nach Prüfung durch die KPC 
wird die Förderung direkt 
ausbezahlt.

Letzte Registrierungsmöglichkeit: 31. Dezember 2026. Förderfähig sind nur Anlagen, die bis spätestens 1. Januar 2027 in 
Verkehr gebracht wurden.

Sole-/Wasserwärmepumpen

Modelle SW72 - SW152, auch in die 2f Varianten bis 25,8kW 
Heizleistung.

Mit Erdwärmekorb oder Erdkolletor:	     Bis zu 7.500€
Mit Sonde oder Grundwasserbrunnen:	    Bis zu 12.500€

Luft-/Wasserwärmepumpen

Modelle LWM93 und LWM 123, auch mit einem Innengerät, 
bis 24 kW Heizleistung. (Diese Modelle dürfen auch nach dem 
01.01.2017 noch in Verkehr gebracht werden.)

				        Bis zu 7.500€

Die Förderung ist auf maximal 30% der förderfähigen Investitionskosten begrenzt.


